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2024 Verkündet am 12. Dezember 2024 Nr. 309 

 

Jahresabschluss des Wirtschaftsbetriebs „Rettungsdienst Bremerhaven“, Wirt-
schaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven nach § 26 Absatz 1 LHO für das Wirt-

schaftsjahr 2023 

Gemäß Abschnitt II, Ziffer 7 Nummer 3 der Richtlinien für Betriebe nach § 26 Ab-
satz 1 LHO der Stadt Bremerhaven (RLBetBremerhaven) vom 28. November 1996 
hat der Betriebsausschuss des Wirtschaftsbetriebs „Rettungsdienst Bremerhaven“ 
mit folgendem Beschluss den Jahresabschluss festgestellt und der Betriebsleitung 
Entlastung erteilt: 

a) Der Betriebsausschuss stellt den Jahresabschluss 2023 des Wirtschaftsbe-
triebs „Rettungsdienst Bremerhaven“ gemäß Abschnitt II, Ziffer 7, Nummer 3 
der Richtlinien für Betriebe nach § 26 Absatz 1 LHO der Stadt Bremerhaven 
(RLBetBremerhaven) vom 28. November 1996 fest. 

b) Der Betriebsausschuss beschließt in Bezug auf den Jahresabschluss 2023 
des Wirtschaftsbetriebes „Rettungsdienst Bremerhaven“ gemäß Abschnitt II, 
Ziffer 7, Nummer 3 der RLBetBremerhaven, der Betriebsleitung die Entlastung 
zu erteilen. 

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses: 

Der Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von 625.491,83 € wird als Bilanzverlust ausge-
wiesen. 

Anlage 1: Bilanz zum 31.12.2023 

Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung 2023 

Anlage 3: Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2023 

gez. Skusa 
Stadtrat 

Vorsitzender des 
Betriebsausschusses 
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Rettungsdienst Bremerhaven, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven nach § 26 Abs. 1 LHO, Bremerhaven Anlage 1

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

Bilanz

AKTIVA PASSIVA

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A.                              Anlagevermögen A.                   Eigenkapital

  I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche I. Kapitalrücklage 6.244.734,46 6.244.734,46

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie II. Gewinnrücklagen 

Lizenzen an solchen Rechten und Werten 287.600,22 316.793,22 Andere Gewinnrücklage 0,00 671.290,30

Bilanzverlust                 -625.491,83 0,00

                

 II.                                    Sachanlagen   

1.

469.769,00 541.317,00 B. Rückstellungen

2. Technische Anlagen und Maschinen 1.848.642,00 1.497.475,00 Sonstige Rückstellungen                 987.989,53 12.200,00

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.238.703,30 1.437.572,30

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 297.840,71 164.811,19 C. Verbindlichkeiten

3.854.955,01 3.641.175,49

               1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.959.180,11 1.266.355,37

B.                                        Umlaufvermögen  2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

Bremerhaven 0,00 119.033,57

  I.                                   Vorräte       

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                  91.638,00 80.470,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 30.000,00

 II.     Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.458.862,50 2.171.957,82

2. Forderungen gegen die Stadt Bremerhaven 1.789.497,93 2.026.686,27

4.248.360,43 4.198.644,09

C. Rechnungsabgrenzungsposten 83.858,61 106.530,90

8.566.412,27 8.343.613,70 8.566.412,27 8.343.613,70

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
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Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

2023 2022

EUR EUR

 1. Umsatzerlöse                                             13.218.771,94 13.329.102,93

2. Sonstige betriebliche Erträge                            913.045,12 429.489,65

3. Materialaufwand                                          

   a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe      

   und für bezogene Waren                                486.523,80 636.993,44

   b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen                  12.303.033,27 11.221.429,33

                                                            12.789.557,07 11.858.422,77

                                                            

                                                           

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- 967.897,25 939.766,42

stände des Anlagevermögens und Sachanlagen

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                      1.671.144,87 1.119.116,92

6. Ergebnis nach Steuern -1.296.782,13 -158.713,53

7. Jahresfehlbetrag/-überschuss -1.296.782,13 -158.713,53

8. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

Aus anderen Gewinnrücklagen 671.290,30 158.713,53

9. Einstellung in die Gewinnrücklage

In andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00

10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0,00

10. Bilanzgewinn -625.491,83 0,00

Rettungsdienst Bremerhaven, 

Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven nach § 26 Absatz 1 LHO

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom  01. Januar 2023 

bis 31. Dezember 2023
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Anlage 3 
 
 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben sich Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts 
nicht ergeben. Nachfolgend geben wir den erteilten Bestätigungsvermerk wieder: 

Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers bezieht sich auf den Jahresab-
schluss in der aufgestellten Form. Die Offenlegung erfolgt in verkürzter Form gemäß 
§§ 325 ff. HGB. 

''BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An den Rettungsdienst Bremerhaven, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven 
nach § 26 Absatz 1 LHO, Bremerhaven 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Rettungsdienst Bremerhaven, Wirtschaftsbe-
trieb der Stadt Bremerhaven nach § 26 Absatz 1 LHO, Bremerhaven, - bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Rettungsdienst Bremerhaven, Wirt-
schaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven nach § 26 Absatz 1 LHO, Bremerhaven, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen der 
Richtlinie für Betriebe nach § 26 Absatz 1 LHO der Stadt Bremerhaven und den 
hierzu geltenden Einzelregelungen für den Wirtschaftsbetrieb i. V. m. den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-rechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage des Wirtschaftsbetriebs zum 31. Dezember 2023 so-
wie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. 
Dezember 2023 und 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Wirtschaftsbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser La-
gebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht der Richtlinie für Be-
triebe nach § 26 Absatz 1 LHO der Stadt Bremerhaven und den hierzu gelten-
den Einzelregelungen für den Wirtschaftsbetrieb und den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Absatz 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts geführt hat 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-
einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt ''Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts'' unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den La-
gebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der der Richtlinie für Betriebe nach § 26 Absatz 1 LHO der Stadt Bremer-
haven und den hierzu geltenden Einzelregelungen für den Wirtschaftsbetrieb i. V. m. 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahres-abschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Wirtschaftsbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grunds-
ätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsich-
tigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Wirtschaftsbetriebs zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Wirtschaftsbetriebs 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, der Richtlinie für Betriebe nach § 26 Ab-satz 1 LHO der Stadt Bremerhaven und 
den hierzu geltenden Einzelregelungen für den Wirtschaftsbetrieb i. V. m. deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten 
- falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Wirtschaftsbetriebs vermittelt so-wie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, der Richtlinie für Betriebe nach § 26 Absatz 1 LHO der Stadt Bre-
merhaven und den hierzu geltenden Einzelregelungen für den Wirtschaftsbetrieb i. V. 
m. den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht bein-
haltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-
ses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö-
her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können, 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Wirtschafts-
betriebs abzugeben, 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben, 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
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der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 
Wirtschaftsbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kön-
nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu mo-
difizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Wirt-
schaftsbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann, 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Wirtschaftsbetriebs vermittelt, 

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Wirt-
schaftsbetriebs, 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststel-
lungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während 
unserer Prüfung feststellen.'' 

 

 

Bremerhaven, den 21. November 2024 

FIDES Treuhand GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
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Zweigniederlassung Bremerhaven 

(Wagener)  (Festerling)  
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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